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Kurzfassung 

Begründung des Vorhabens 
Zur Belieferung der regionalen Bauwirtschaft mit Gesteinskörnungen und Mineralgemischen 
verfügt die Firma Sämann GmbH & Co. KG über eine Genehmigung zum Abbau von 
Muschelkalk auf einer Fläche von 6,27 ha in der Gemarkung Kämpfelbach-Ersingen im 
Enzkreis ca. 7 km nordwestlich von Pforzheim und ca. 1,5 km südwestlich der Ortschaft 
Ersingen. 
Eine detaillierte bergtechnische Planung des Rohstoffabbaus als Grundlage der 
Abbauentwicklung und sukzessiven Folgelandschaftsgestaltung ergab, dass eine technisch 
sinnvolle Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte der Wirtschaftlichkeit und 
regionalplanerisch bedeutsamen Rohstoffsicherung innerhalb der bereits genehmigten Flächen 
nur bedingt möglich ist. Die ungünstige Form der Abbaufläche mit der zentralen 
Feldeseinschnürung erlaubt keinen vollständigen Rohstoffabbau innerhalb der aktuell 
genehmigten Abbaugrenzen.  
Nördlich der aktuell genehmigten Abbaufläche schließt sich eine 4,4 ha große Fläche an, 
welche als schutzbedürftiger Bereich für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe ausgewiesen 
ist. Detaillierte bergtechnische Untersuchungen zeigen, dass eine Abbauerweiterung auf diese 
Fläche zu einer Optimierung der Nutzung des anstehenden Rohstoffs Kalkstein führt. 
Insbesondere wird die spezifische Flächeninanspruchnahme, d.h. die Fläche je Tonne 
gewonnenen Kalksteins, bei der Rohstoffgewinnung verringert. 
Antragsgegenstand ist das Erlangen der erforderlichen Abbaugenehmigung nach 
§ 16 BImSchG für den Kalksteinabbau auf der Erweiterungsfläche von rund 4,4 ha. 

Rechtliche Grundlagen 
Die Firma Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co KG verfügt über eine gültige 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Abbau von Muschelkalk in den Gewannen 
„Bei der Viehfahrt“ und „Krausenäcker“ auf der Gemarkung Ersingen, Gemeinde 
Kämpfelbach, ausgestellt am 12. März 2004 und verlängert am 23. Mai 2007 (AZ: 40.106.11). 
Die derzeitig genehmigte Abbaufläche des Steinbruches sowie die nord-nordöstlich 
anschließende, beantragte Erweiterungsfläche von 4,4 ha liegt gemäß des Teilregionalplanes 
Rohstoffsicherung 2000-2015 des Regionalverbandes Nordschwarzwald in einem 
schutzbedürftigen Gebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. 
Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Kämpfelbachtal weist 
die bereits genehmigte Abbaufläche als Fläche für Abgrabungen zur Gewinnung 
oberflächennaher Bodenschätze aus. Die beantragte Erweiterungsfläche ist als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen. Ausnahme bilden zwei Flurstücke in der nördlichen Ecke der 
Erweiterungsfläche mit rund 0,2 ha Flächen für die Forstwirtschaft. Sowohl die genehmigte als 
auch die beantragte Abbaufläche befinden sich innerhalb einer Wasserschutzgebietszone III. 
Der Hauptteil der Grundstücke im Bereich der beantragten Erweiterungsfläche steht bereits im 
Eigentum der Firma Sämann oder es bestehen Verfügungsvereinbarungen mit den 
Grundeigentümern. Vor einer Inanspruchnahme werden rechtsverbindliche Regelungen für die 
restlichen Flächen getroffen.  
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Rohstoffgeologie 
Der aktuell genehmigte und auch beantragte Abbau konzentriert sich auf die Schichtenfolge 
des Oberen Muschelkalks, dessen Schichtmächtigkeit zunächst durch 5 Bohrungen erkundet 
wurde. In Abstimmung mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau wurden im 
Jahr 2015 weitere 2 Kernbohrungen zur Präzisierung der Lagerungsverhältnisse abgeteuft. 
Aufgrund der Schwankungen der Höhenlage der Schichtgrenzen ist ein Anschneiden der 
Übergangsgesteine zwischen Oberem und Mittlerem Muschelkalk insbesondere im zentralen 
Feldesteil zu erwarten. 
Die Interpretation der Lagerungsverhältnisse wurde daher gem. der Ergebnisse des Scoping-
Termins durch eine Untersuchung der Verwertbarkeit auch der Gesteine dieser 
Übergangsschicht im Jahr 2017 ergänzt. In den untersuchten Bohrkernen sind abschnittsweise 
kompakte Kalksteinlagen ausgebildet, die in einer Wechselfolge mit Dolomitgestein auftreten. 
Im Rahmen der Eignungsprüfung durch das Institut Dr. Haag wurde festgestellt, dass die 
Anforderungen an Gesteinskörnungen für Baustoffgemische im Straßenbau gemäß DIN EN 
13242 erfüllt werden. Eine Eignung als Zuschlagstoffe für Beton (DIN 12620) und Asphalt 
(DIN 13043) wurde - vorbehaltlich weiterer Untersuchungen - positiv in Aussicht gestellt. 
Die Höhe der Tiefsohle auf 274 m ü. NN kann wie im bereits genehmigten Feld beibehalten 
werden, allerdings ist bereichsweise mit einer Qualitätsminderung des Rohstoffes im 
Übergangsbereich des Oberen zum Mittleren Muschelkalk zu rechnen.  

Hydrogeologie und Hydrologie 
Bedingt durch die Lage des Vorhabens in der Weiteren Schutzzone IIIA des 
Wasserschutzgebietes der Fassungen Ersingen I, II und III (Ersinger Tiefbrunnen) kommt dem 
Schutz des Grundwassers besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus sind die Fassung 
Sperlingshof sowie die Seewiesenquellen als weitere zu berücksichtigende Schutzgüter 
hinsichtlich des Gewässerschutzes hydrogeologisch zu bewerten.  
Die für die Gewinnung vorgesehene Fläche und die relevante Umgebung wurden durch fünf 
Bohrungen erkundet. Darüber hinaus liefern die Bohrprofile der Tiefbrunnen Ersingen 
einschließlich der großflächigen Aufschlüsse in den ehemaligen Abbaustellen sowie der 
aktuelle Abbau umfassende und ausreichende Informationen hinsichtlich der anstehenden 
Gesteinseinheiten sowie der Raumlage der Schichtfolgen, so dass insgesamt eine sichere 
Grundlage zur Beurteilung des Vorhabens vorliegt.  
Die Bilanzierung des Wasserhaushaltes ergibt, dass es zu keiner Ansammlung von 
Oberflächenwässern im Tagebau kommt. Ausnahmen stellen Starkregenereignisse dar. In 
solchen Fällen wird der Betrieb so lange eingestellt, bis das Oberflächenwasser vollständig 
versickert ist. 
Die Untersuchungen zeigen, dass durch die Abbautätigkeit kein Eingriff in das Grundwasser 
erfolgt. Zwischen der vorgesehenen Tagebautiefsohle und dem wasserführenden GW-
Stockwerk verbleibt eine Barriere von mindestens 15 m in den als gering wasserdurchlässig 
charakterisierten Schichten des Mittleren Muschelkalks. Eine Beeinträchtigung des 
Grundwassers bzw. der Ersinger Tiefbrunnen, der Fassung Sperlingshof und der 
Seewiesenquellen durch die Abbauaktivität kann sicher ausgeschlossen werden. 
Für den nachhaltigen Schutz des Grundwassers wird ein den Abbau und die Wiederverfüllung 
begleitendes Grundwassermonitoring vorgenommen. 
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Flächen- und Massenbilanzierung 
Die im Rahmen der Abbauplanung durchgeführte computergestützte Flächen- und 
Massenbilanzierung zeigt, dass innerhalb der genehmigten Abbaufläche (6,27 ha) und der 
beantragten Erweiterungsfläche (4,4 ha) rund 3,6 Mio. m³ Kalkstein gewonnen werden können. 
Unter Berücksichtigung der unproduktiven Anteile (Vorsieb) in der Rohförderung von rund 
15 % beträgt die verwertbare Rohstoffmenge an Kalkstein rund 3,05 Mio. m³ bzw. 7,93 Mio. t. 
Das Gesamtvolumen der Innenverkippung aus eigenem Material setzt sich aus Abraum und 
Vorsiebmaterial zusammen und beläuft sich auf rund 0,73 Mio. m³. 
Die Fremdmassenaufnahme beginnt mit der 3. Abbauphase und beträgt konstant rund 
60.000 m³ pro Jahr. Nach dem Ende der Gesteinsgewinnung kann die jährliche 
Fremdmassenaufnahme auf 150.000 m³ gesteigert werden. Insgesamt werden rund 
2,63 Mio. m³ Fremdmassen aufgenommen. 
Im Anschluss an die rund 26,4 Jahre umfassende Abbauphase erfolgt innerhalb von rund 
10,3 Jahren die Teilverfüllung des Steinbruchs gemäß der Rekultivierungsplanung. Die 
Gesamtlaufzeit des Vorhabens beträgt rund 36,7 Jahre. 

Betriebliche Einrichtungen, Betriebsabläufe und -sicherheit 
Durch die beantragte Erweiterung werden die aktuellen betrieblichen Abläufe grundsätzlich 
nicht geändert und entsprechen damit im Wesentlichen dem derzeitigen Genehmigungsbestand. 
Es erfolgt keine Aufbereitung des Kalksteins vor Ort, d.h. im Steinbruch Kämpfelbach-
Ersingen wird das Material weder gebrochen noch klassiert. Das gesprengte Haufwerk wird mit 
Radlader oder Hydraulikbagger direkt auf straßenzugelassene Lastkraftwagen verladen. Der 
Transport des Kalksteins erfolgt zum etwa 2 km Luftlinie südlich gelegenen Nachbarstandort 
Keltern der Firma NSN Natursteinwerke Nordschwarzwald zur Aufbereitung. 
Zur Anbindung des Steinbruchs Kämpfelbach-Ersingen an die Bundesstraße B10 wurde bereits 
eine Zufahrt erstellt. Diese Zufahrtsstraße verläuft ausgehend von der Steinbruchausfahrt 
zunächst rund 400 m in südöstlicher Richtung parallel zur B10 und mündet dann in diese. Mit 
Beginn der Rekultivierung im Steinbruch wird die beschriebene Straßenanbindung an die B10 
zum Antransport von Fremdmassen genutzt. Für anfahrende LKW aus Richtung Remchingen 
ist auf der B10 eine Linksabbiegerspur eingerichtet. 
Auf der Betriebsfläche des Steinbruches werden keine festen Gebäude errichtet. Im Bereich der 
Steinbruchzufahrt werden ein Container als Sozialraum und ein Materialcontainer zur Lagerung 
von Werkzeug, Kleinmengen der erforderlichen Betriebsstoffe und Bindemitteln aufgestellt. 
Hinzu kommen eine mobile Baustellen-Toilette mit Frischwasserwaschmöglichkeit und ein 
mobiler, abdeckbarer Container für Abfälle aus Wartungsarbeiten. In unmittelbarer Nähe zum 
Materialcontainer wird eine ca. 10 m x 15 m Betonfläche für Wartungsarbeiten erstellt. 
Regelmäßige Wartungen straßenverkehrszugelassener Fahrzeuge erfolgen nicht im Steinbruch, 
sondern werden an Subunternehmer vergeben, die je nach Fahrzeug- oder Gerätetyp die 
Wartung in eigenen Werkstätten oder beim Händler bzw. Vermieter durchführen. Kurzfristig 
Reparaturen mobiler Maschinen des Steinbruchbetriebs ohne Straßenverkehrszulassung 
werden auf der Betonplatte durchgeführt. 
Prinzipiell werden Fahrzeuge, die über eine Straßenzulassung verfügen, außerhalb des 
Betriebsgeländes an einer öffentlichen Tankstelle betankt. Zum Zweck der Betankung der 
Fahrzeuge ohne Straßenzulassung, insbesondere von Kettenfahrzeugen, wird im Steinbruch in 
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unmittelbarer Nähe zum Abbauort eine temporäre Sonderfläche aus einem 
wasserundurchlässigen KGW-Korngemisch eingerichtet. Die Betankung von Fahrzeugen im 
Steinbruch erfolgt mittels einer branchenüblichen Baustellenbetankungsanlage, die auf einem 
straßenzugelassenen Fahrzeug installiert ist. 
Die Sprengarbeiten werden aufgrund des relativ geringen Umfangs durch anerkannte und 
zuverlässige Sprengunternehmen als Dienstleistung durchgeführt. Sprengstoffe werden nicht 
auf dem Betriebsgelände gelagert. 
Die im Steinbruch Kämpfelbach-Ersingen zukünftig angenommenen Fremdmassen bestehen 
aus unbelastetem, natürlichem Boden- und Gesteinsmaterial aus der Region. Als 
Entsorgungsfachbetrieb sind die Sämann Stein- und Kieswerke qualifiziert, eine 
Fremdmassenannahme gem. VwV-Boden BW durchzuführen.  

Immissionsschutz 
Für die Beurteilung der Lärm- und Staubimmissionen sowie Erschütterungen im Umfeld des 
geplanten Steinbruchs wurden die folgenden, der Erweiterungsfläche des Steinbruchs 
Kämpfelbach-Ersingen am nächsten gelegenen baulichen Objekte als Immissionsorte 
betrachtet: 

IO 1 Sondergebiet der Garten- und Gerätehütten (Kleingartenanlage) 
IO 2 Biogasanlage / Landwirtschaftlicher Betrieb 
IO 3 Schelmenäcker 71  
IO 4 Laierbergstraße 40 

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass zu den Immissionsorten 2, 3 und 4 
Mindestabstände von über 500 m eingehalten werden, so dass nur sehr geringe 
Beeinträchtigung zu erwarten sind. Lediglich im Fall des IO 1, Kleingartenanlage erfolgt eine 
größere Annäherung, so dass mit einem entsprechend größeren Potential für eine 
Beeinträchtigung gerechnet werden muss. 
Die Berechnungsergebnisse der Staubimmissionsprognose zeigen, dass die Grenzwerte für die 
Staubdeposition sowohl für die Jahresmittelwerte als auch für die Kurzzeitwerte an allen 
Immissionsorten sicher eingehalten werden. Ebenso können die Immissionswerte nach 
TA Lärm an allen Immissionsorten sicher eingehalten werden. 
Die Erschütterungsprognose zeigt, dass die Vorgabewerte der DIN 4150 sicher eingehalten 
werden sofern die im Gutachten genannten sprengtechnischen Vorgaben angewendet werden. 
Bis zu einem Abstand von 150 m zum IO 1 können die derzeitigen Standart-Sprengparameter 
verwendet werden. Anschließend muss eine Umstellung der Sprengtechnologie auf geteilte 
Ladesäule erfolgen. Bei einer weiteren Annäherung auf unter 100 m soll eine messtechnische 
Begleitung erfolgen und in Abhängigkeit der Messergebnisse ggfls. eine Anpassung der 
Gewinnungstechnik durchgeführt werden. 

Umweltverträglichkeit und Rekultivierungskonzept 
Auf dem Scoping-Termin am 11.07.2017 im Landratsamt in Pforzheim wurde mit den Trägern 
öffentlicher Belange der Untersuchungsumfang der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur 
Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die nach 
§ 2 (1) UVPG zu berücksichtigenden Schutzgüter Mensch (Staub, Lärm und Erschütterungen), 
Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Luft und Klima einvernehmlich festgelegt. 
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Die Risikoabschätzung der Umweltverträglichkeitsstudie stellt den Grad der Empfindlichkeit 
des jeweiligen Schutzgutes (funktionaler Wert) der Beeinträchtigungsintensität gegenüber. Von 
den bearbeiteten Schutzgütern weisen die „Lebensräume für Tiere und Pflanzen“ mit einem 
mittleren funktionalen Wert bei gleichzeitig mittlerer Beeinträchtigungsintensität das insgesamt 
größte Risiko auf. Dieses Risiko kann jedoch durch die vorgesehenen Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der stufenweisen Rekultivierung kompensiert werden. 
Durch die vorgesehenen Maßnahmen ist der Eingriff letztendlich schutzgutübergreifend (mit 
dem „Boden“) kompensiert. Für die übrigen Schutzgüter ergibt sich ein geringes Risiko, da hier 
durch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte einerseits und den schonenden Umgang mit 
den Ressourcen andererseits die durchaus bestehenden geringen Risiken minimiert bzw. 
vermieden werden. 
Nach Umsetzung der Rekultivierungsplanung ist die weitgehende Nutzung der Ackerflächen 
wieder möglich. Die zwischenzeitliche Umwandlung eines Ackerstandorts in einen Steinbruch 
hat allerdings im mikroskaligen Bereich (ca. 100 m) eine nicht unwesentliche Bedeutung für 
das Mikroklima. Dies machen sich allerdings für den Naturraum „neue“ Tiere und Pflanzen zu 
Nutze. („Wanderbiotope“ und später Felswandbewohner). In der aktuellen 
Folgenutzungsplanung bleibt mit den Felswänden und den trockenen, mageren Kalkstandorten 
auf der Auffüllböschung für diese Arten ein Refugium in der Steinbruchfolgelandschaft 
erhalten. 

Schlussbemerkung 
Zur Vermeidung von Missverständnissen soll an dieser Stelle auf die zeitliche Entwicklung des 
Vorhabens hingewiesen werden. Ein Genehmigungsverfahren nach §16 BImSchG zum 
gleichen Antraggegenstand, d.h. Erweiterung des Steinbruchs auf die beschriebene 
Rohstoffsicherungsfläche, wurde im Jahr 2009 eingeleitet sowie die zugehörigen 
Genehmigungsunterlagen erstellt und im Jahr 2010 eingereicht. Aufgrund diverser technischer 
und organisatorischer Verzögerungen konnte das Genehmigungsverfahren leider nicht in der 
üblichen Zeitspanne abgeschlossen werden, so dass durch den Verzug die geforderte Aktualität 
und damit rechtliche Belastbarkeit von Teilen der erfolgten Untersuchungen und deren 
Ergebnissen, insbesondere der Umweltverträglichkeitsuntersuchung, nicht gewährleistet 
werden kann. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit des Verfahrens wurde der Antrag am 
16.03.2017 zurückgezogen und mit dem Scoping-Termin am 11.07.2017 ein neues Verfahren 
eingeleitet. In diesem neuen Verfahren bleiben die Ziele und der Umfang des 
Antragsgegenstandes unverändert. Eine Vielzahl von Untersuchungsergebnissen behält daher 
seine Gültigkeit und wird weiterhin für die einzureichenden Antragsunterlagen verwendet. 
Darüber hinaus wurden weiterführende Untersuchungen und Aktualisierungen an geforderter 
Stelle durchgeführt. 


